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Entscheid 
DEK/0151/2021 

Anpassung Richtlinie für den Privatunterricht 

Gestützt auf § 26 des Gesetzes über die Volksschule (VG; RB 411.11) sowie § 44 und 
§ 46 der Verordnung des Regierungsrates über die Volksschule (RRV VG; RB 411.111) 
erlässt das Departement für Erziehung und Kultur eine ergänzende Richtlinie zum nicht 
öffentlichen Unterricht von Kindern im schulpflichtigen Alter. 

Die Richtlinie für den Privatunterricht wird total revidiert. Anpassungen erfolgen nament-
lich hinsichtlich Definition, Entscheidungskompetenz, Voraussetzungen und Fristen. Bei 
der Definition wird neu unterschieden zwischen Privatunterricht — sechs bis und mit 
zwölf Unterrichtswochen, einmal pro Zyklus möglich — und Privatunterricht im Sinne von 
Homeschooling von über zwölf Unterrichtswochen als Einzelunterricht oder als Unter-
richt von Kindern aus maximal zwei Haushalten, mit Start in der Regel nur per Schuljah-
resbeginn. Beim Homeschooling wird zudem insbesondere neu verlangt, dass es aus-
serhalb des Angebots von pädagogischen Institutionen und Vereinigungen wie Privat-
schulen stattfindet und die in der Volksschule des Kantons Thurgau für obligatorisch er-
klärten standardisierten Tests zwingend durchzuführen sind. 

Die revidierte Richtlinie wir auf den 1. Februar 2022 in Kraft gesetzt und gilt für Gesu-
che, die das kommende Schuljahr 2022/2023 und folgende betreffen. Bereits erteilte 
Bewilligungen für das Schuljahr 2021/2022 bleiben bis Ende des laufenden Schuljahrs 
in Kraft. 

Entscheid: 

1. Die Richtlinie für den Privatunterricht vom 27. Januar 2022 wird genehmigt. 

2. Sie ersetzt die Richtlinie für den Privatunterricht in der Fassung vom 12. Januar 
2017. 

3. Die revidierte Richtlinie wird auf den 1. Februar 2022 in Kraft gesetzt. Für die Beur-
teilung von Gesuchen, die das Schuljahr 2021/2022 betreffen, gilt im Sinne einer 
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Übergangsbestimmung weiterhin die Richtlinie für den Privatunterricht vom 
12. Januar 2017. 

4. Mitteilung an (inkl. Richtlinie): 
Zustellung extern (durch AV) 
- Schulbehörden 
- Verband Thurgauer Schulgemeinden 
- Bildung Thurgau 
- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau 
- Pädagogische Hochschule Thurgau 

Zustellung intern (elektronisch, durch DEK) 
- Amt für Volksschule 
- Amt für Mittel- und Hochschulen 
- Personalamt 
- Generalsekretariat DEK 
- Rechtsdienst DEK (zur Publikation im Internet) 
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